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Gemeinschaftsrechtliches Kontrollsystem fiir den 6kologischen Landbau

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen und Auftrag der Konferenz der Kontrollstellen fir den 6kologischen Landbau e. V.,
Goattingen, darf ich mich auf Ihre Einladung zum Gesprach am 16.07.2003 und auf den damit
ubermittelten Entwurf einer ,,Verordnung zur Durchfiihrung des Oko-L andbaugesetzes' des
Landes Hessen, die dem Gespréch zugrunde gelegt werden soll, beziehen. Aus staats- und ver-
waltungsrechtlicher Sicht trage ich zum Entwurf rechtsgutachterlich folgende Abanderungsvor-
schlége vor:

(1)

Artikel 9 der EU-Okolandbau-V O sieht im Absatz 1 vor: , Die Mitgliedstaaten schaffen ein
Kontrollverfahren, das von einer oder mehreren hierfir bestimmten Kontrollbehtérden und/oder
von zugelassenen privaten Kontrollstellen durchzufthrenist ...“. Dieses Kontrollverfahren muf3
also von den Mitgliedstaaten ,, geschaffen werden. Zu der Gestaltung, die mit dem Schaffen
verbunden ist, gehort, dal? die Mitgliedstaaten entscheiden, ob sie in der Prifung von kontrol -
unterworfenen Unternehmen, bei spiel sweise Bauernhtfen, auf die Verordnungskonformitét der
Bewirtschaftung eine Staatsaufgabe sehen oder ob diese Prifung von private Sachverstandigen
nach einem staatlichen Zulassungsakt und im Rechtsrahmen der EU-Okolandbau-V O erfolgen
soll. In der Entscheidung fir die erste Alternative liegt ein Akt der Verstaatlichung der seit der
Einrichtung des gemeinschaftsrechtlichen Kontrollsystems, also seit April 1992 von Privaten in
Formen des privaten Rechts ausgefuihrten Okokontrolle.



Die EU-Okolandbau-V O setzt nach seiner Systematik private Kontrollstellen voraus, diein
Formen des privaten Rechts nach staatlicher Zulassung durch die Mitgliedstaaten tatig werden.
Dies wird besonders deutlich in der Gestaltung des Anhang I11, in den Allgemeinen Vorschrif-
ten unter Nummer 3, in dem vorgegeben ist, dal? ein kontrollunterworfenes Unternehmen sich
durch die rechtsgeschéftliche Willenserklarung verpflichten muf3, sich bei Verstol3fallen oder
Unregel méRigkeiten den MalRnahmen der Entfernung der Okoausl obung von Partien oder ei-
nem vorlaufigen Okovertriebsverbot einverstanden zu erklaren. Gleichwohl erlaubt die EU-
Okolandbau-V O den Mitgliedstaaten die Verstaatlichung der Okokontrolle durch Einbeziehung
in die offentliche Verwaltung, weil dies 1991 insbesondere von Danemark, das schon eine
staatliche Okokontrolle eingerichtet hatte, so gewiinscht worden.

Der Bundesgesetzgeber hat in Deutschland durch das Oko-L andbaugesetz vom Juli 2002 die
Entscheidung, ob das Kontrollsystem verstaatlicht werden soll, nicht getroffen, sondern diese
Entscheidung jedem Bundesland fir sein eigenes Territorium Uberlassen.

Die EU-Okolandbau-V O erlaubt es den Mitgliedstaaten, das K ontrollverfahren entweder so zu
gestalten, dal3 ,, Kontrollbehorden* oder dal3 ,, zugel assene private Kontrollstellen es durchfiih-
ren. Auch die Kombination von beidem ist als zulassig vorgesehen. Wenn in eéinem Bundesland
entsprechend der Erméchtigung im Oko-L andbaugesetz und im Rechtsrahmen der EU-
Okolandbau-V O eine Verstaatlichung erfolgen soll, muf die normative Entscheidung durch
landesrechtliche Rechtsnorm erfolgen.

Beim vorliegenden Entwurf falt auf, dal3 diese Entscheidung fehlt, vielmehr wird beispiel swei-
sein 8 1 Absatz 1 Nr. 2 vorausgesetzt, aber nicht entschieden, dafd es sich bei der ,, Entschei-
dung Uber die Konformitét der Betriebe mit den Bestimmungen der oben genannten Rechtsvor-
schriften, gemeint ist, dal3 ein Bauernhof entsprechend der EU-Okolandbau-V O wirtschaftet,
in einem ,,Verwaltungsverfahren® erfolgt.

Diesist aber solange nicht richtig, als dal? der Landesgesetzgeber sich nicht fur die Verstaatli-
chung des Okokontrollsystems durch Bestimmung der Okokontrolle al's Staatsaufgabe ent-
schieden hat. Diese, dem Grunde nach vom Gemei nschaftsgesetzgeber und dem deutschen
Bundesgesetzgeber vorgesehene Entscheidung zur Einbeziehung der Okokontrollein die
Staatsverwaltung wirde die Verordnung nach dem vorliegenden Entwurf aber nicht treffen.
Ohne diese Entscheidung kann aber denknotwendig auch keine Beleihung erfolgen, denn eine
Beleithung setzt voraus, dal3 es sich bei der Aufgabe, mit der der private Beliehene betraut wird,
um eine Staatsaufgabe handelt. Um eine Staatsaufgabe handelt es sich bei der Okokontrolle
aber nach der EU-Okolandbau-V O und im Deutschen Bundesgesetz gerade nicht, sondern dies
tritt erst dann ein, wenn der Landesgesetzgeber sich durch Rechtsnorm dazu entschieden hat.

Sollte es die Absicht sein, daid das Bundesland Hessen sich firr die Verstaatlichung des Oko-
kontrollsystems durch Gesetz entscheidet, setzt dieser Entwurf diese Entscheidung nicht um.
Eine solche Entscheidung ist, wie dargestellt, dem Grunde nach durch Gemeinschaftsrecht und
durch das Deutsche Bundesgesetz vorgesehen, allerdings sind dieser Entscheidung durch das
deutsche V erfassungsrecht Grenzen gezogen.

Die Kontrolle des 6kologischen Landbaus wird seit Gber 10 Jahren von privaten, sachverstan-
digen Instituten durchgefiihrt. Diese sind bislang als private in den Formen des privaten
Rechts tatig geworden. Wenn diese Kontrollstellen nun in die offentliche Verwaltung durch
Beleithung einbezogen werden sollen, verlieren sie ihren Grundrechtsschutz aus Artikel 12
und Artikel 14 fir diese Tétigkeit. Gegen die Beleihung steht ihnen aber der Schutz beider
Grundrechte zu. Es gibt kaum einen schwereren Eingriff in eine frele Téatigkeit, als das Einbe-



zZiehen dieser Tatigkeit unter die Staatsverwaltung. Nach der stéandigen Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts missen Eingriffe in die Berufs- und Gewerbefreiheit verhdtnis-
maldig sein, das heifldt, sie durfen nur jeweils gerade so weit gehen, wie dies zur Sicherung
Ubergeordneter Gemel nschaftsinteressen unabdingbar notwendig ist. Ich halte es fur wenig
wahrscheinlich, dafi3 richterlicher Kontrolle eine gesetzgeberische Entscheidung standhalten
wurde, die meint, die Einbeziehung der Besichtigung bauerlicher Betriebe durch Diplomag-
raringenieure zur Feststellung, ob diese nach den Regeln des Okolandbaus arbeiten oder nicht,
sei zur Sicherung tbergeordneter Gemel nschaftsinteressen unabdingbar notwendig.

Das Bundesverfassungsgericht verpflichtet den Gesetzgeber bei Eingriffen in die Berufs- und
Gewerbefreiheit zu einer Stufenprifung dahingehend, dal3 Schritt fir Schritt geprift wird, wie
weit die Eingriffstiefe einer im Entwurf vorliegenden gesetzlichen Regelung verringert wer-
den kann, sodal3 die Staatsinteressen gewahrt sind, zugleich aber auch der grundrechtlich ge-
schitzte Freiraum erhalten bleibt. Der vorliegende Entwurf leistet diese Abschichtung nicht.
Anders, als diesin anderen Bundeslandern diskutiert wird, zieht er nicht in Erwagung, dal3 es
sich aufdrangt, bestimmte Eingriffsakte, beispiel sweise die Sperre eines Okobetriebs fur die
Okovermarktung auf Zeit oder die Aberkennung der Okoeigenschaft einer Partie als
Staatsaufgabe zu qualifizieren und die private Kontrollstelle fur diesen Zweck, aber eben ge-
rade nur spezifisch fur diesen Zweck, zu beleihen. Ein solches, ,, abschichtendes® Vorgehen ist
nach der durch das Apothekenurteil begriindeten standigen Rechtsprechung aber erforderlich.

Die 10jahrige Praxis des gemeinschaftsrechtlichen Kontrollsystems fir den 6kologischen
Landbau hat gezeigt, dal3 die VVorortkontrollen in den Betrieben in der Tagespraxis problem-
los durch private Sachverstandige erfolgen kann, die fir Kontrollstellen, die nach staatlicher
Zulassung tétig werden, den Sachverhalt feststellen und bewerten. Nicht nur der mit dem Ver-
staatlichungsakt verbundene Eingriff in die Grundrechte der Kontrollstellen und der fir sie
tétigen Sachverstandigen spricht gegen eine pauschale V erstaatlichung des gesamten Kon-
trollsystems, sondern auch der Gesichtspunkt der Verwaltungseffizienz, die der gemein-
schaftsrechtlichen Verpflichtung entspricht, EU-Normen mit praktischer Wirksamkeit (effet
utile) umzusetzen.

Nach § 47 Absatz 2 Nr. 2 VwGO entscheiden die Oberverwaltungsgerichte auf Antrag Uber
die Gultigkeit von im Rang unter dem Landesgesetz stehenden Rechtsvorschriften, sofern das
Landesrecht dies bestimmt. In Hessen bestimmt das Ausfihrungsgesetz zur Verwaltungsge-
richtsordnung in 8§ 11, dafi3 der Verwaltungsgerichtshof Normenkontrollverfahren nach § 47
der Verwaltungsgerichtsordnung Uber die Gultigkeit im Range unter dem Landesgesetz ste-
hender Rechtsvorschriften entscheidet. Sollte die Verstaatlichung des Kontrollsystems tat-
sachlich unter AuRRerachtlassung der Stufenpriifungspflicht nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts erfolgen, wirde den betroffenen Kontrollstellen die Normenkon-
trolle vor dem Verwaltungsgerichtshof offenstehen. Der V erwaltungsgerichtshof kdnnte auch
eine vorlaufige Regelung dahingehend treffen, dal3 die landesrechtliche Norm ausgesetzt
wird, was sich hier aufdréngt, weil die Zulassung der Kontrollstellen ohnehin bundesweit
durch die Bundesanstalt fir Landwirtschaft und Ernghrung, erfolgt, wahrenddem die Aspekte
der praktischen Tétigkeit vor Ort auch von den Behorden des entsprechenden Bundeslandes
gesteuert werden kdnnen. Zu alledem bedarf es einer Verstaatlichung der Tétigkeit der priva-
ten Kontrollstellen und ihrer Beleihung nicht.



2

Zur Sicherung der Verfassungskonformitét des Verordnungsentwurfs schlageich vor, in81
Absatz 1 die Nummer 2 zu streichen, denn Voraussetzung daftr, dai3 alle Teile des Kontroll-
verfahrens ,, Verwaltungsverfahren® sind, ware eine vollstandige V erstaatlichung des gemein-
schaftsrechtlichen Okokontrollsystems fiir das Territorium des Landes Hessen. Dies wére, wie
gezeigt, nicht nur mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kaum vereinbar,
sondern auch nicht mit den staatsrechtlichen Gesichtspunkte der Subsidiaritét, wonach der
Staat davon absieht, Aufgaben an sich heranzuziehen, die von Privaten ebenso gut erledigt
werden. Die Tatsache, dal3 die private sachverstandige L eistung praktisch wirksam das EU-
Gemeinschaftsrecht umsetzt, [a3t sich aus der nun Uber 10jdhrigen, erfolgreichen Praxis able-
sen.

8 1 Absatz 2 soll moglicherweise bewirken, daf3 das Land Hessen und nicht die beliehene
Kontrollstelle passiv legitimiert fur Klagen kontrollunterworfener Unternehmen gegen Ein-
griffsakte der Kontrollstelleist. Wenn nicht durch Rechtsnorm wirksam etwas anderes be-
stimmt ist, ist die beliehene Kontrollstelle ausschliefflich passiv legitimiert und damit Partei
des Verwaltungsrechtsstreits. Da der Entwurf das,, Verwaltungsstreitverfahren® vom Anwen-
dungsbereich der Verordnung ausnimmt, kann nichts, was im Text nachfolgt, bewirken, dal3
das Land zustandig wird. 8 1 Absatz 2 bewirkt praktisch, dal3 § 6 Absatz 2 des Entwurfes kei-
ne Wirkung entfaltet. 8 1 Absatz 2 wére folglich zu streichen.

3)

§ 2 sieht vor, dal3 . jede Kontrollstelle, die im Bundesland Hessen tétig werden will“, der Be-
leihung bedarf. Damit wirde auch eine in Holland anséssige und nach hollandischem Recht
konstituierte Kontrollstelle, die von der Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernghrung die
Zulassung fur Deutschland erhalten hat, der Beleihung bedirfen. Es miifdte also eine holléndi-
sche juristische Person 6ffentlich-rechtlich beliehen werden.

Diese Kontrollstelle wird sich gegen die Auferlegung einer Pflicht, sich beleihen zu lassen,
erfolgreich mit dem Argument zur Wehr setzen kénnen, dal3 die gemeinschaftsrechtlich ver-
birgte Dienstleistungsfreiheit im transnationalen Markt der Européischen Union von den
Mitgliedstaaten nur insoweit behindert werden darf, als dies die Essentialien der Sicherung
von Recht und Ordnung betrifft. Die Rechtsprechung des Européi schen Gerichtshofs hat die
Mitgliedstaaten vielfach darauf aufmerksam gemacht, dal3 nicht ihre eigene Vorstellung da-
von, was hoheitlich ausgestaltet sein soll, maf3gebend ist, sondern nur das, was aus der Sicht
des Gemeinschaftsrechts zum Kernbereich staatlicher Gewalt gehort. Diesist die Polizei und
diesist das Militar, aber esist nicht beispielsweise die Schule und nicht die Sicherung von
Infrastruktur.

Diese gesicherte Rechtsprechung ist hier insoweit relevant, als dafld der Verwaltungsgerichts-
hof, der auf den Normenkontrollantrag, beispielsweise einer hollandischen Kontrollstelle, die
Rechtmaidigkeit der hessischen Verordnung zu prifen hat, dem Européischen Gerichtshof zur
V orabentscheidung vorzulegen hétte, ob es den Mitgliedstaaten gestattet ist, Kontrollstellen,
diein einem Mitgliedstaat tatig sind, zu zwingen, entweder auf ihre Tatigkeit in einem ande-
ren Mitgliedstaat zu verzichten oder Teil der hoheitlichen VVerwaltung dieses Mitgliedstaats
zu werden, auch wenn damit Tétigkeiten betroffen werden, die ganz allgemein im Uberwie-
genden Tell der Mitgliedstaaten als private sachversténdige Prifung und nicht a's hoheitlich
gepragt angesehen wird. Die undifferenzierte Verstaatlichung des OkokontrolIsystems ver-
letzt folglich nicht nur die grundrechtliche Gewahrleistung nach der deutschen Verfassung,
sondern auch die Freiziigigkeitsgarantie des Gemeinschaftsrechts. Unter diesem Aspekt ist zu
einer sorgfaltigen Abschichtung zu raten. Nach der Streichung des 8 1 Absatz 1 Nr. 2 riicken



diefolgenden drel Ziffern 3 bis5 auf. Sie werden zu § 1 Absatz 1 Nr. 2 bis 5. § 2 kann daher
im Absatz 3 unverandert bleiben, jedoch entfallen die Absétze 1 und 2, da sie UberflUssig
sind.

(4)

In 8 3ist vorgesehen, dal’ zusétzlich zur Zulassung nach dem Bundesrecht durch die Bundesan-
stalt fur Landwirtschaft und Erndhrung al's V oraussetzung fir die Beleihung weitere Gesichts-
punkte gepruft werden sollen. Dies verstofdt gegen das Gemeinschaftsrecht, denn in der EU-
Okolandbau-V O ist abschliefend vorgegeben, welche Kriterien bei der Zulassungsentschei-
dung zu berticksichtigen sind. Esist den Mitgliedstaaten nach der standigen Rechtsprechung
des Européischen Gerichtshofs verboten, Normen des Gemei nschaftsrechts durch nationale
Normen parallel zu regeln oder sie gar auszulegen. Die , geeignete" Ausstattung, sei diesim
personellen oder im technischen Bereich, ist ein gemeinschaftsrechtlicher Begriff nach der EU-
Okolandbau-V erordnung. Wenn nun ein weiterer Begriff in § 3 Absatz 1 Nr. 4 Voraussetzung
der Téatigkeit als Kontrollstelle sein soll, ndmlich die Gewéahr der , erforderlichen Zuverlassig-
keit, erfolgt hier eine Interpretation durch eine nationale Rechtsnorm. Diesist nach der Gber
Jahrzehnte gefestigten Rechtsprechung des Européi schen Gerichtshofs nicht zulassig. Der
Grund dieser Rechtsprechung liegt darin, dal3 das Entstehen eines Fallrechts vermieden werden
soll, das Uber andere Begriffe Gemeinschaftsrecht interpretiert, als Giber die Begriffe des Ge-
meinschaftsrechts selbst.

Nicht nur dieses gemeinschaftsrechtliche Verbot steht in 8 3 der Entwurfsfassung der Verord-
nung entgegen, sondern wiederum das nationale V erfassungsrecht der Gewéhrleistung der Be-
rufsfreiheit. Es wird angegeben, dal3 fir das ,, Leitungspersona“ der Kontrollstelle polizeiliche
Fuhrungszeugnisse vorgelegt werden sollen. Dies steht in der Nr. 3. Diese Pflicht dient der
Kontrolle der geeigneten personellen Ausstattung. Der Begriff des,, Leitungspersonals® ist kein
Begriff, der in der EU-Okolandbau-V O oder im Deutschen Bundesgesetz erscheint. Er ist un-
bestimmt und kann sich folglich allenfalls auf den gesetzlichen Vertreter der juristischen Per-
son, die die Kontrollstelle tragt, beziehen.

Besonders problematisch ist aber § 3 Absatz 1 Nr. 4, weil dort der Begriff der geeigneten per-
sonellen Ausstattung inhaltlich erganzt wird durch den Begriff der ,, erforderlichen Zuverlassig-
keit“, wobei dieser wiederum mit einer Vermutung versehen wird, namlich der Vermutung, daf
diese nicht gegeben sei, wenn ,,gegen die Bestimmungen und Festsetzungen im Rahmen der
bisherigen Zulassung als Kontrollstelle verstol3en wurde®. Es handelt sich hier nicht nur um
eine verfahrensbezogene Vermutung, die die Beweislast steuert, sondern um eine materielle
Regelung, die praktisch bewirken wirde, dal? eine Kontrollstelle, die einen Dissens mit der
Aufsichtsbehdrde hatte, als nicht zuverlassig eingestuft wiirde, obgleich moglicherweise ihr
Verhaten rechtmél3ig und die Bestimmungen und Festsetzungen der bisherigen Zulassung
rechtswidrig waren. Auch wird aul3er Acht gelassen, dal3 die personelle Besetzung der Kon-
trollstelle sich inzwischen vollig verandert haben kann. Die Bestimmung unter § 3 Absatz 1 Nr.
4b wirde ein Berufsverbot fr Leitungspersonal bewirken, das privat unter Verstol3 gegen Be-
stimmungen des Betédubungsmittel gesetzes Marihuana geraucht hat. Die Begriffe , wiederholt*
und ,,grob pflichtwidrig” lassen sich recht systematisch nicht zuordnen. Esist nicht nachvoll-
ziehbar, was Anlald dazu gegeben hat, einen Katalog von Rechtsnormen aufzufihren, der bei-
spielsweise das Sprengstoffrecht auffihrt, nicht aber die gesetzlichen Verbote der Zuhdlterei
und des Menschenhandels. Auf diesem Hintergrund ist zu raten, 8 3 Absatz 1 Nr. 4 als offen-
sichtlich untauglich zu streichen.



Fur 8 3 Absatz 5, womit der gemeinschaftsrechtliche Begriff der Objektivitét rechtsnormativ
ausgelegt werden soll, gilt wiederum das Verbot der Parallelregelung und Auslegung gemein-
schaftsrechtlicher Rechtsbegriffe durch mitgliedstaatliche Rechtsnormen. 8 3 Absatz 1 Nr. 5
muf3 daher gestrichen werden.

In gleicher Weise dient Nr. 6 der Auslegung der geeigneten ,, personellen Ausstattung”, sodal3
auch Nr. 6 gestrichen werden muf3. Die Anforderung, dal3 ein ,,Lehrgang” absolviert worden
sein mul3, ist so unbestimmt, dal3 sie nichtig wére.

Die Unbestimmtheit und das Verbot der auslegenden nationalen Rechtsnormen verbietet damit
auch die vorgeschlagenen Nr. 7 und 8 des Entwurfs.

(5)

84 gibt in Absatz 3 vor, dai’ die Beleihungsentscheidung mit Nebenbestimmungen versehen
werden kann. In der Tat sind Nebenbestimmungen im konkreten Zulassungsakt der Ort, an dem
gemei nschaftsrechtliche Tatbestandsmerkmale, insbesondere Fragen der geeigneten personel -
len Ausstattung, zu entscheiden sind. Wie betont, darf die Auslegung nicht durch Rechtsnorm
erfolgen.

(6)

8 5 regelt die Gebuhren, wobel 8 5 Absatz 1 Satz 3 ein Subsidiaritétsprinzip dahingehend
schaffen mochte, dal? Tétigkeiten, die nach der Gebihrenordnung von Kontrollstellen abge-
rechnet werden, nicht nach den Verwaltungskostengesetz erhoben werden kénnen. Das Prob-
lem dirfte aber darin liegen, dal? die Gebluhrenordnung der Kontrollstellen Kontrollgebthren
fur die Durchfiihrung des Kontrollverfahrens vorsehen und dal3 daher kein nachvollziehbarer
Mal3stab dafir besteht, welche spezifischen Tatigkeiten damit abgerechnet sein sollen und
welche nicht. Dies betrifft insbesondere die Bearbeitung von Verdachtsfallen, bei denen an
die Kontrollstellen V erdachtsel emente herangetragen werden, denen sie nachgehen, die aber
moglicherwel se tatsachlich nicht auf Verhalten der kontrollunterworfenen Unternehmen zu-
rickzufUhren sind, dementsprechend diesen nicht auferlegt werden kénnen. Diese Amtshilfe-
tatigkeit ist den Kontrollstellen zu erstatten. Daher soll in 8 5 Absatz 1 aufgenommen werden:
» Fur Amtshilfe kénnen die Kontrollstellen Gebuhren in entsprechender Anwendung des Ver-
waltungskostengesetzes des L andes Hessen erheben®.

(7)

Wie eingangs gezeigt, wirde die Vorschrift des § 6 wegen der Einschrénkung des Anwen-
dungsbereichs der Verordnung durch 8§ 1 Absatz 2 keine Wirkung entfalten. Wenn 8 1 Absatz
2 gestrichen wird, nimmt 8 6 zumindest nach der eigenen Systematik des V erordnungsent-
wurfs Wirksamkeit fir sich in Anspruch. 8§ 6 Absatz 2 sieht vor, dal3 Klagen gegen Verwal-
tungsakte, die die beliehene Kontrollstelle erlassen hat, gegen das Land Hessen zu richten
sind, welches durch die fur die Beleihung zustandige Behorde vertreten wird. Nach der Gber-
geordneten Norm des Bundesrechtsin 8 78 VwGO ist die Klage gegen das Land zu richten,
dessen Behorde den angefochtene Verwaltungsakt erlassen hat und, sofern das Landesrecht
dies bestimmt, gegen die Behorde selbst, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlief3. § 78
Absatz 1 Nr. 1 wird in der Rechtsprechung allgemein dahingehend ausgel egt, dal? das Rechts-
tragerprinzip gilt. Verwaltungsakten, die im Rahmen der Erfillung von Aufgaben wahrge-
nommen werden, ist immer derjenige, der die Aufgaben Gibernommen hat, der passiv legiti-
mierte, gegen den die Klage zu richten ist: ,, Bel beliehenen Unternehmern ist die Klage gegen
diese zu richten, nicht gegen den Verwaltungstrager, dessen Aufgaben wahrgenommen wer-
den” (Kopp/Schenke, VWGO, 13. Auflage, 2003, § 78 Anmerkung 3). Wenn die vorhandene



Rechtsprechung Bestand hat, ist diein 8 6 Absatz 2 vorgeschlagene Regelung unzul&éssig,
weil mit Bundesrecht nicht vereinbar.

(8)

Die Ubertragung der ,, Rechts- und Fachaufsicht“ durch § 7 auf die fur die Beleihung zustan-
dige Behorde, wirde bedeuten, dal3 die Kontrollstellen sich in fachlichen Zweifelsfragen dem
Urteil der Aufsichtsbehdrde anzuschlief3en hétten, was mit der spezifisch sachversténdigen
Prifungstéatigkeit der Vorortkontrolle in Unternehmen unvereinbar ist. Selbst wenn die Belel-
hung so weitgehend erfolgen sollte, wie im Entwurf vorgesehen, wenn also tatséchlich die
Verstaatlichung des Okokontrollsystems in Hessen erfolgen sollte, wére die Unterwerfung
unter die Fachaufsicht grob unverhé@tnismaidig. Rechtsaufsicht heif3t, dal3 die Behorde fur die
Einhaltung des Rechtsrahmens aufsichtlich sorgt. Fachaufsicht heift, daf3 sie fachliche Ent-
scheidungen und damit auch Entscheidungsspielrédume an sich zieht. Daher schlageich vor,
aus 8§ 7 den Begriff ,,und Fachaufsicht* zu streichen.

Die Fachaufsicht betrifft auch die ,zweckmaldige Erledigung” von Verwaltungsaufgaben, sie
wrde also jedes Detail der Organisation und des Verfahrens von Kontrollstellen einschlie-
[3en, einschliefdlich der zeitlichen und personellen Planung von Kontrollen. Kein Bundesland,
auch nicht Bayern, das zuerst die Beleihung als vorteilhaft ansah, hat dies mit der Uberlegung
getan, es solle die ,, Fachaufsicht* von der Zulassungsbehdrde Uber die Kontrollstellen ausge-
ubt werden. Wenn man die Fachaufsicht von der Rechtsaufsicht unterscheidet, ist die
Rechtsaufsicht die Kontrolle der Rechtmaliigkeit des Verhatens der Kontrollstelle, wahrend-
dem fur den Begriff , Fachaufsicht” nur die Frage der fachlichen und sachlichen Wurdigung
landwirtschaftlicher oder anderer Sachverhalte bleibt. Dal3 das fachliche Urteil einer Kontroll-
stelle von der Aufsichtsbehdrde durch aufsichtliche Weisung ,, iberspielt* werden kann, ist
mit dem Prinzip der sachverstandigen und damit selbst verantwortlichen Beurteilung einer
objektiven Kontrollstelle, die es der EU-Okolandbau-V O zugrunde liegt, unvereinbar.

Mit freundlichen Griif3en

Hanspeter Schmidt
Rechtsanwalt



	Mit freundlichen Grüßen

